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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschu tzgesetz - 
IfSG) 

 
Vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) 
Zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848)     
 
 
1. Abschnitt    Allgemeine Vorschriften   
   

Zweck des Gesetzes  
 Begriffsbestimmungen  
 Prävention durch Aufklärung  
 
§ 1  Zweck des Gesetzes 
 
(1)  Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen 

vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 
verhindern. 

(2)  Die hierfür notwendige Mitwirkung und Zusammenarbeit von Behörden des 
Bundes, der Länder und der Kommunen, Ärzten, Tierärzten, Krankenhäusern, 
wissenschaftlichen Einrichtungen sowie sonstigen Beteiligten soll entsprechend 
dem jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft und 
Technik gestaltet und unterstützt werden. Die Eigenverantwortung der Träger und 
Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben, 
Gesundheitseinrichtungen sowie des Einzelnen bei der Prävention übertragbarer 
Krankheiten soll verdeutlicht und gefördert werden. 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen Im Sinne dieses Gesetzes is t  
 

1.  Krankheitserreger  ein vermehrungsfähiges Agens (Virus, Bakterium, Pilz, 
Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei 
Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann, 

2.  Infektion  die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende 
Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus, 

3.  übertragbare  Krankheit  eine durch Krankheitserreger oder deren toxische 
Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den Menschen übertragen 
werden, verursachte Krankheit, 

4.  Kranker  eine Person, die an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist, 
5.  Krankheitsverdächtiger  eine Person, bei der Symptome bestehen, welche 

das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen, 
6.  Ausscheider  eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und dadurch 

eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder 
krankheitsverdächtig zu sein, 

7.  Ansteckungsverdächtiger  eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie 
Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig 
oder Ausscheider zu sein, 

8.  nosokomiale  Infektion eine Infektion mit lokalen oder systemischen 
Infektionszeichen als Reaktion auf das Vorhandensein von Erregern oder 
ihrer Toxine, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder 
einer ambulanten medizinischen Maßnahme steht, soweit die Infektion 
nicht bereits vorher bestand, 

9.  Schutzimpfung  die Gabe eines Impfstoffes mit dem Ziel, vor einer 
übertragbaren Krankheit zu schützen, 
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10.  andere Maßnahme der spezifischen Prophylaxe die Gabe von Antikörpern 
(passive Immunprophylaxe) oder die Gabe von Medikamenten 
(Chemoprophylaxe) zum Schutz vor Weiterverbreitung bestimmter 
übertragbarer Krankheiten, 

11.  Impfschaden  die gesundheitliche und wirtschaftliche Folge einer über das 
übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen 
Schädigung durch die Schutzimpfung; ein Impfschaden liegt auch vor, 
wenn mit vermehrungsfähigen Erregern geimpft wurde und eine andere als 
die geimpfte Person geschädigt wurde, 

12.  Gesundheitsschädling  ein Tier, durch das Krankheitserreger auf 
Menschen übertragen werden können, 

13.  Sentinel-Erhebung  eine epidemiologische Methode zur stichprobenartigen 
Erfassung der Verbreitung bestimmter übertragbarer Krankheiten und der 
Immunität gegen bestimmte übertragbare Krankheiten in ausgewählten 
Bevölkerungsgruppen, 

14.  Gesundheitsamt  die nach Landesrecht für die Durchführung dieses 
Gesetzes bestimmte und mit einem Amtsarzt besetzte Behörde. 

 
§ 3  Prävention durch Aufklärung 
 
Die Information und Aufklärung der Allgemeinheit über die Gefahren übertragbarer 
Krankheiten und die Möglichkeiten zu deren Verhütung sind eine öffentliche Aufgabe. 
Insbesondere haben die nach Landesrecht zuständigen Stellen über Möglichkeiten des 
allgemeinen und individuellen Infektionsschutzes sowie über Beratungs-, Betreuungs- und 
Versorgungsangebote zu informieren. 
 
    
2. Abschnitt    Koordinierung und Früherkennung     
 

Aufgaben des Robert Koch-Instituts  
Bund-Länder-Informationsverfahren  

 
§ 4  Aufgaben des Robert Koch-Institutes 
(1)  Das Robert Koch-Institut hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, 

Konzeptionen zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen 
Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen zu entwickeln. 
Dies schließt die Entwicklung und Durchführung epidemiologischer und 
laborgestützter Analysen sowie Forschung zu Ursache, Diagnostik und Prävention 
übertragbarer Krankheiten ein. Auf dem Gebiet der Zoonosen und mikrobiell 
bedingten Lebensmittelvergiftungen ist das Bundesinstitut für Risikobewertung zu 
beteiligen. Auf Ersuchen einer obersten Landesgesundheitsbehörde berät das 
Robert Koch-Institut die zuständigen Stellen bei Maßnahmen zur Vorbeugung, 
Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von schwerwiegenden 
übertragbaren Krankheiten und die obersten Landesgesundheitsbehörden bei 
Länder übergreifenden Maßnahmen. Es arbeitet mit den jeweils zuständigen 
Bundesbehörden, den zuständigen Länderbehörden, den nationalen 
Referenzzentren, weiteren wissenschaftlichen Einrichtungen und 
Fachgesellschaften sowie ausländischen und internationalen Organisationen und 
Behörden zusammen und nimmt die Koordinierungsaufgaben im Rahmen des 
Europäischen Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle 
übertragbarer Krankheiten wahr. 
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(2)  Das Robert Koch-Institut  

1.   erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständigen Bundesbehörden für  
      Fachkreise als Maßnahme des vorbeugenden Gesundheitsschutzes   
      Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen zur 
      Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung 
      übertragbarer Krankheiten,  
2.   hat entsprechend den jeweiligen epidemiologischen Erfordernissen a)Kriterien  
     (Falldefinitionen) für die Übermittlung eines Erkrankungs- oder Todesfalls und  
      eines Nachweises von Krankheitserregern zur erstellen, b)die nach § 23 Abs. 1  
      zu erfassenden nosokomialen Infektionen und Krankheitserreger mit speziellen  
      Resistenzen und Multiresistenzen festzulegen, in einer Liste im  
      Bundesgesundheitsblatt zu veröffentlichen und fortzuschreiben,  
3.   fasst die nach diesem Gesetz übermittelten Meldungen zusammen, um sie   
      infektionsepidemiologisch auszuwerten,  
4.   stellt die Zusammenfassungen und die Ergebnisse der  
      infektionsepidemiologischen Auswertungen den jeweils zuständigen  
      Bundesbehörden, dem Sanitätsamt der Bundeswehr, den obersten  
      Landesgesundheitsbehörden, den Gesundheitsämtern, den  
      Landesärztekammern, den Spitzenverbänden der gesetzlichen   
      Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der  
      Berufsgenossenschaftlichen  Zentrale für Sicherheit und Gesundheit (BGZ)   
      und der Deutschen  
      Krankenhausgesellschaft zur Verfügung und veröffentlicht diese periodisch,  
5. kann zur Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz Sentinel-Erhebungen 

                  nach den §§ 13 und 14 durchführen. 
 
§ 5  Bund-Länder-Informationsverfahren 
 
Die Bundesregierung erstellt durch allgemeine Verwaltungsvorschrift mit Zustimmung des 
Bundesrates einen Plan zur gegenseitigen Information von Bund und Ländern in 
epidemisch bedeutsamen Fällen mit dem Ziel,  

1. die Einschleppung bedrohlicher übertragbarer Krankheiten in  
      die Bundesrepublik Deutschland oder ihre Ausbreitung zu verhindern, 
2.   beim örtlich oder zeitlich gehäuften Auftreten bedrohlicher 

                 übertragbarer Krankheiten oder bedrohlicher Erkrankungen, bei denen 
                 Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen und eine 
                 landesübergreifende Ausbreitung zu befürchten ist, die erforderlichen 
                 Maßnahmen einzuleiten. In der Verwaltungsvorschrift kann auch eine 
                 Zusammenarbeit der beteiligten Behörden von Bund und Ländern und 
                 anderen beteiligten Stellen geregelt werden. 
 
 
    
3. Abschnitt    Meldewesen    Meldepflichtige Krank heiten  
 

Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern  
Zur Meldung verpflichtete Personen  
Namentliche Meldung  
Nichtnamentliche Meldung  
Übermittlungen durch das Gesundheitsamt und die zuständige Landesbehörde  
Meldungen an die Weltgesundheitsorganisation und das Europäische Netzwerk  
Sentinel-Erhebungen  
Auswahl der über Sentinel-Erhebungen zu überwachenden Krankheiten  
Anpassung der Meldepflicht an die epidemische Lage  
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§ 6  Meldepflichtige Krankheiten 
 
(1)  Namentlich ist zu melden:  

1.der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an  
a)Botulismus  
b)Cholera  
c)Diphtherie  
d)humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer 
Formen  
e)akuter Virushepatitis  
f)enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS)  
g)virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
h)Masern  
i)Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis  
j)Milzbrand  
k)Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn 
traumatisch bedingt)  
l)Pest  
m)Tollwut  
n)Typhus abdominalis/Paratyphus sowie die Erkrankung und der Tod an 
einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein 
bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,  

2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell 
    bedingtenLebensmittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen  
   Gastroenteritis, wenn  

a)eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 
   ausübt,  
b)zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein  
   epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird,  

3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion 
    hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung,  
4.die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder – 
   ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder  
   Tierkörpers,  
5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten  

a) einer bedrohlichen Krankheit oder  
b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein  
    epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, 
    wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit   
    hinweist  und Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen, die  
    nicht in § 7 genannt sind. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 
   1 Nr. 1,   3 bis 8, § 9 Abs. 1 , 2 , 3 Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 zu erfolgen. 

(2)  Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, 
wenn Personen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, 
eine Behandlung verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 hat 
gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 , § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(3)  Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer 
Infektionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder 
vermutet wird, als Ausbruch nicht namentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 
hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5 , § 10 Abs. 1 Satz 3 , Abs. 3 und 4 Satz 3 zu 
erfolgen. 
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§ 7  Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserrege rn 
 
(1)  Namentlich ist bei folgenden Krankheitserregern, soweit nicht anders bestimmt, 

der direkte oder indirekte Nachweis zu melden, soweit die Nachweise auf eine 
akute Infektion hinweisen:  
1.   Adenoviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis im Konjunktivalabstrich 
2.   Bacillus anthracis  
3.   Borrelia recurrentis  
4.   Brucella sp.  
5.   Campylobacter sp., darmpathogen  
6.   Chlamydia psittaci  
7.   Clostridium botulinum oder Toxinnachweis  
8.   Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend  
9.   Coxiella burnetii  
10. Cryptosporidium parvum  
11. Ebolavirus  
12. a)Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme (EHEC)  

             b)Escherichia coli, sonstige darmpathogene Stämme  
13. Francisella tularensis  
14. FSME-Virus  
15. Gelbfiebervirus  
16. Giardia lamblia  
17. Haemophilus influenzae; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus  
      Liquor oder  Blut  
18. Hantaviren  
19. Hepatitis-A-Virus  
20. Hepatitis-B-Virus  
21. Hepatitis-C-Virus; Meldepflicht für alle Nachweise, soweit nicht bekannt ist,  
      dass eine chronische Infektion vorliegt  
22. Hepatitis-D-Virus  
23. Hepatitis-E-Virus  
24. Influenzaviren; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis  
25. Lassavirus  
26. Legionella sp.  
27. Leptospira interrogans  
28. Listeria monocytogenes; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Blut, 
      Liquor oder anderen normalerweise sterilen Substraten sowie aus Abstrichen   
      von Neugeborenen 29.Marburgvirus  
30. Masernvirus  
31. Mycobacterium leprae  
32. Mycobacterium tuberculosis/africanum, Mycobacterium bovis; Meldepflicht für  
      den direkten Erregernachweis sowie nachfolgend für das Ergebnis der 
      Resistenzbestimmung; vorab auch für den Nachweis säurefester Stäbchen im  
      Sputum  
33. Neisseria meningitidis; Meldepflicht nur für den direkten Nachweis aus Liquor,  
      Blut, hämorrhagischen Hautinfiltraten oder anderen normalerweise sterilen  
      Substraten 34.Norwalk-ähnliches Virus; Meldepflicht nur für den direkten  
      Nachweis aus Stuhl 35.Poliovirus  
36. Rabiesvirus  
37. Rickettsia prowazekii  
38. Rotavirus  
39. Salmonella Paratyphi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise  
40. Salmonella Typhi; Meldepflicht für alle direkten Nachweise  
41. Salmonella, sonstige  
42. Shigella sp.  
43. Trichinella spiralis  
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44. Vibrio cholerae O 1 und O 139  
45. Yersinia enterocolitica, darmpathogen  
46. Yersinia pestis  
47. andere Erreger hämorrhagischer Fieber. 
Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und Abs. 4 , § 9 Abs. 1 , 
2 , 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(2)  Namentlich sind in dieser Vorschrift nicht genannte Krankheitserreger zu melden, 
soweit deren örtliche und zeitliche Häufung auf eine schwerwiegende Gefahr für 
die Allgemeinheit hinweist. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 
und Abs. 4 , § 9 Abs. 2 , 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen. 

(3) Nichtnamentlich ist bei folgenden Krankheitserregern der direkte oder indirekte 
Nachweis zu melden:  
1.  Treponema pallidum 
2.  HIV 
3.  Echinococcus sp. 
4.  Plasmodium sp. 
5.  Rubellavirus; Meldepflicht nur bei konnatalen Infektionen 
6.  Toxoplasma gondii; Meldepflicht nur bei konnatalen  
    Infektionen. 

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2, 3 und Abs. 4 , § 10 Abs. 1 Satz 1 , 
Abs. 3 , 4 Satz 1 zu erfolgen. 
 
§ 8   Zur Meldung verpflichtete Personen 
 
(1)  Zur Meldung oder Mitteilung sind verpflichtet:  

1. im Falle des § 6 der feststellende Arzt; in Krankenhäusern 
oder anderen  Einrichtungen der stationären Pflege ist für die Einhaltung der 
Meldepflicht neben dem feststellenden Arzt auch der leitende Arzt, in 
Krankenhäusern mit 
mehreren selbstständigen Abteilungen der leitende Abteilungsarzt, in 
Einrichtungen ohne leitenden Arzt der behandelnde Arzt verantwortlich, 

2. im Falle des § 7 die Leiter von Medizinaluntersuchungsämtern  
    und sonstigen privaten oder öffentlichen Untersuchungsstellen  
    einschließlich der Krankenhauslaboratorien, 
3. im Falle der §§ 6 und 7 die Leiter von Einrichtungen der  
    pathologisch-anatomischen Diagnostik, wenn ein Befund  
    erhoben wird, der sicher oder mit hoher Wahrscheinlichkeit 
    auf das Vorliegen einer meldepflichtigen Erkrankung 
    oder Infektion durch einen meldepflichtigen Krankheitserreger 
    schließen lässt, 
4. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 4 und im Falle des § 7 Abs. 1 Nr.  
    36 bei Tieren, mit denen Menschen Kontakt gehabt haben,  
    auch der Tierarzt, 
5. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 und Abs. 3 Angehörige 

eines anderen Heil- oder Pflegeberufs, der für die  Berufsausübung oder die 
Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung oder 
Anerkennung  

    erfordert, 
6. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 der verantwortliche  
    Luftfahrzeugführer oder der Kapitän eines Seeschiffes, 
7. im Falle des § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 5 die Leiter von  
    Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten, Heimen, Lagern  
    oder ähnlichen Einrichtungen, 
8. im Falle des § 6 Abs. 1 der Heilpraktiker. 

(2) Die Meldepflicht besteht nicht für Personen des Not- und Rettungsdienstes, wenn 
der Patient unverzüglich in eine ärztlich geleitete Einrichtung gebracht wurde. Die 
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Meldepflicht besteht für die in Absatz 1 Nr. 5 bis 7 bezeichneten Personen nur, 
wenn ein Arzt nicht hinzugezogen wurde. 

(3)  Die Meldepflicht besteht nicht, wenn dem Meldepflichtigen ein Nachweis vorliegt, 
dass die Meldung bereits erfolgte und andere als die bereits gemeldeten Angaben 
nicht erhoben wurden. Satz 1 gilt auch für Erkrankungen, bei denen der Verdacht 
bereits gemeldet wurde. 

(4)  Absatz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für Personen, die die Untersuchung zum 
Nachweis von Krankheitserregern außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes durchführen lassen. 

(5)  Der Meldepflichtige hat dem Gesundheitsamt unverzüglich mitzuteilen, wenn sich 
eine Verdachtsmeldung nicht bestätigt hat. 

 
§ 9  Namentliche Meldung 
 
(1)  Die namentliche Meldung durch eine der in § 8 Abs. 1 Nr. 1, 4 bis 8 genannten 

Personen muss folgende Angaben enthalten:  
  1.   Name, Vorname des Patienten 
  2.   Geschlecht 
  3.   Tag, Monat und Jahr der Geburt 
  4.   Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend: 
        Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes 
  5.   Tätigkeit in Einrichtungen im Sinne des § 36 Abs. 1 oder 2 ; 
        Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 bei akuter 
        Gastroenteritis, akuter Virushepatitis, Typhus  
        abdominalis/Paratyphus und  Cholera 
  6.   Betreuung in einer Gemeinschaftseinrichtung gemäß § 33  
  7.   Diagnose beziehungsweise Verdachtsdiagnose 
  8.   Tag der Erkrankung oder Tag der Diagnose, gegebenenfalls 
        Tag des Todes 
  9.   wahrscheinliche Infektionsquelle 
10.   Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde; 
        bei Tuberkulose Geburtsland und Staatsangehörigkeit 
11.   Name, Anschrift und Telefonnummer der mit der  
        Erregerdiagnostik beauftragten Untersuchungsstelle 
12.   Überweisung in ein Krankenhaus beziehungsweise  
        Aufnahme in einem Krankenhaus oder einer anderen  
        Einrichtung der stationären Pflege und Entlassung aus der  
        Einrichtung, soweit dem Meldepflichtigen bekannt 
13.   Blut-, Organ- oder Gewebespende in den letzten sechs  
        Monaten 
14.   Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden 
15.   bei einer Meldung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 die Angaben nach § 22 Abs. 2 . Bei 
den in § 8 Abs. 1 Nr. 4 bis 8 genannten Personen beschränkt sich die Meldepflicht 
auf die ihnen vorliegenden Angaben. 

(2)  Die namentliche Meldung durch eine in § 8 Abs. 1 Nr. 2 und 3 genannte Person 
muss folgende Angaben enthalten:  
1.   Name, Vorname des Patienten 
2.   Geschlecht, soweit die Angabe vorliegt 
3.   Tag, Monat und Jahr der Geburt, soweit die Angaben  
      vorliegen 
4.    Anschrift der Hauptwohnung und, falls abweichend:    
       Anschrift des derzeitigen Aufenthaltsortes, soweit die 
       Angaben vorliegen 
5.    Art des Untersuchungsmaterials 
6.    Eingangsdatum des Untersuchungsmaterials 
7.    Nachweismethode 
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8.    Untersuchungsbefund 
9.    Name, Anschrift und Telefonnummer des einsendenden  
       Arztes beziehungsweise des Krankenhauses 
10.  Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden. Der  
       einsendende Arzt hat bei einer Untersuchung auf Hepatitis C 
       dem Meldepflichtigen mitzuteilen, ob ihm eine chronische 
       Hepatitis C bei dem Patienten bekannt ist. 

(3)  Die namentliche Meldung muss unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 
Stunden nach erlangter Kenntnis gegenüber dem für den Aufenthalt des 
Betroffenen zuständigen Gesundheitsamt, im Falle des Absatzes 2 gegenüber 
dem für den Einsender zuständigen Gesundheitsamt erfolgen. Eine Meldung darf 
wegen einzelner fehlender Angaben nicht verzögert werden. Die Nachmeldung 
oder Korrektur von Angaben hat unverzüglich nach deren Vorliegen zu erfolgen. 
Liegt die Hauptwohnung oder der gewöhnliche Aufenthaltsort der betroffenen 
Person im Bereich eines anderen Gesundheitsamtes, so hat das unterrichtete 
Gesundheitsamt das für die Hauptwohnung, bei mehreren Wohnungen das für den 
gewöhnlichen Aufenthaltsort des Betroffenen zuständige Gesundheitsamt 
unverzüglich zu benachrichtigen. 

(4)  Der verantwortliche Luftfahrzeugführer oder der Kapitän eines Seeschiffes meldet 
unterwegs festgestellte meldepflichtige Krankheiten an den Flughafen- oder 
Hafenarzt des inländischen Ziel- und Abfahrtsortes. Die dort verantwortlichen Ärzte 
melden an das für den jeweiligen Flughafen oder Hafen zuständige 
Gesundheitsamt. 

(5)  Das Gesundheitsamt darf die gemeldeten personenbezogenen Daten nur für seine 
Aufgaben nach diesem Gesetz verarbeiten und nutzen. Personenbezogene Daten 
sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis für das Gesundheitsamt zur Erfüllung der in 
seiner Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist, Daten zu § 7 
Abs. 1 Nr. 21 spätestens jedoch nach drei Jahren. 

 
§ 10  Nichtnamentliche Meldung 
 
(1)  Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss folgende Angaben enthalten:  

1.     im Falle des § 7 Abs. 3 Nr. 2 eine fallbezogene 
        Verschlüsselung gemäß Absatz 2 
2.     Geschlecht 
3.     Monat und Jahr der Geburt 
4.     erste drei Ziffern der Postleitzahl der Hauptwohnung 
5.     Untersuchungsbefund 
6.     Monat und Jahr der Diagnose 
7.     Art des Untersuchungsmaterials 
8.     Nachweismethode 
9.     wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches 
        Infektionsrisiko 
10.   Land, in dem die Infektion wahrscheinlich erworben wurde 
11.   Name, Anschrift und Telefonnummer des Meldenden 
12.   bei Malaria Angaben zur Expositions- und  
        Chemoprophylaxe.Der einsendende Arzt hat den  
        Meldepflichtigen insbesondere bei den Angaben zu den  
        Nummern 9, 10 und 12 zu unterstützen. Die  
        nichtnamentliche Meldung nach § 6 Abs. 3 muss die  
        Angaben nach den Nummern 5, 9 und 11 sowie Name und  
        Anschrift der betroffenen Einrichtung enthalten. 

(2)  Die fallbezogene Verschlüsselung besteht aus dem dritten Buchstaben des ersten 
Vornamens in Verbindung mit der Anzahl der Buchstaben des ersten Vornamens 
sowie dem dritten Buchstaben des ersten Nachnamens in Verbindung mit der 
Anzahl der Buchstaben des ersten Nachnamens. Bei Doppelnamen wird jeweils 
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nur der erste Teil des Namens berücksichtigt; Umlaute werden in zwei Buchstaben 
dargestellt. Namenszusätze bleiben unberücksichtigt. 

(3)  Bei den in § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 5 genannten Personen beschränkt sich der 
Umfang der Meldung auf die ihnen vorliegenden Angaben. 

(4)  Die nichtnamentliche Meldung nach § 7 Abs. 3 muss innerhalb von zwei Wochen 
gegenüber dem Robert Koch-Institut erfolgen. Es ist ein vom Robert Koch-Institut 
erstelltes Formblatt oder ein geeigneter Datenträger zu verwenden. Für die 
nichtnamentliche Meldung nach § 6 Abs. 3 gilt § 9 Abs. 3 Satz 1 bis 3 
entsprechend. 

(5)  Die Angaben nach Absatz 2 und die Angaben zum Monat der Geburt dürfen vom 
Robert Koch-Institut lediglich zu der Prüfung verarbeitet und genutzt werden, ob 
verschiedene Meldungen sich auf dieselbe Person beziehen. Sie sind zu löschen, 
sobald nicht mehr zu erwarten ist, dass die damit bewirkte Einschränkung der 
Prüfungen nach Satz 1 eine nicht unerhebliche Verfälschung der aus den 
Meldungen zu gewinnenden epidemiologischen Beurteilung bewirkt, jedoch 
spätestens nach zehn Jahren. 

 
§ 11  Übermittlungen durch das Gesundheitsamt und d ie zuständige 

Landesbehörde 
 
(1)  Die an das Gesundheitsamt der Hauptwohnung namentlich gemeldeten 

Erkrankungen, Todesfälle sowie Nachweise von Krankheitserregern werden 
gemäß den nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a veröffentlichten Falldefinitionen 
zusammengeführt und wöchentlich, spätestens am dritten Arbeitstag der 
folgenden Woche, an die zuständige Landesbehörde sowie von dort innerhalb 
einer Woche an das Robert Koch-Institut ausschließlich mit folgenden Angaben 
übermittelt:  
1.    Geschlecht 
2.    Monat und Jahr der Geburt 
3.    zuständiges Gesundheitsamt 
4.    Tag der Erkrankung oder Tag der Diagnose, gegebenenfalls 
       Tag des Todes und wenn möglich Zeitpunkt oder Zeitraum  
       der Infektion 
5.    Art der Diagnose 
6.    wahrscheinlicher Infektionsweg, wahrscheinliches  
       Infektionsrisiko, Zugehörigkeit zu einer Erkrankungshäufung 
7.    Land, soweit die Infektion wahrscheinlich im Ausland  
       erworben wurde 
8.    bei Tuberkulose Geburtsland und Staatsangehörigkeit 
9.    Aufnahme in einem Krankenhaus. Für die Übermittlungen 
       von den zuständigen Landesbehörden an das Robert Koch- 
       Institut bestimmt das Robert Koch-Institut die Formblätter,  
       die Datenträger, den Aufbau der Datenträger und der   
       einzelnen Datensätze. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für  
      Berichtigungen und Ergänzungen früherer Übermittlungen. 

(2)  Der dem Gesundheitsamt gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 gemeldete Verdacht einer über 
das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen 
Schädigung sowie der dem Gesundheitsamt gemeldete Fall, bei dem der Verdacht 
besteht, dass ein Arzneimittel die Infektionsquelle ist, sind vom Gesundheitsamt 
unverzüglich der zuständigen Landesbehörde und der nach § 77 
Arzneimittelgesetz jeweils zuständigen Bundesoberbehörde zu übermitteln. Die 
Übermittlung muss, soweit ermittelbar, alle notwendigen Angaben, wie 
Bezeichnung des Produktes, Name oder Firma des pharmazeutischen 
Unternehmers und die Chargenbezeichnung, bei Impfungen zusätzlich den 
Zeitpunkt der Impfung und den Beginn der Erkrankung enthalten. Über den 
gemeldeten Patienten sind ausschließlich das Geburtsdatum, das Geschlecht 
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sowie der erste Buchstabe des ersten Vornamens und der erste Buchstabe des 
ersten Nachnamens anzugeben. Die zuständige Bundesoberbehörde stellt die 
Übermittlungen dem Robert Koch-Institut innerhalb einer Woche zur 
infektionsepidemiologischen Auswertung zur Verfügung. Absatz 1 bleibt unberührt. 

(3)  Die zuständige Behörde übermittelt über die zuständige Landesbehörde an das 
Robert Koch-Institut die gemäß Artikel 4 der Entscheidung Nr. 2119/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die 
Schaffung eines Netzes für die epidemiologische Überwachung und die Kontrolle 
übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft (ABl. EG Nr. L 268 S. 1) 
vorgeschriebenen Angaben. Absatz 1 Satz 2 und § 12 Abs. 1 Satz 3 gelten 
entsprechend. 

 
§ 12  Meldungen an die Weltgesundheitsorganisation und das Europäische 

Netzwerk 
 
(1)  Das Auftreten von Cholera, Diphtherie, Fleckfieber, Gelbfieber, virusbedingtem 

hämorrhagischem Fieber, Pest, Poliomyelitis, Rückfallfieber sowie Fälle von 
Influenzavirusnachweisen hat das Gesundheitsamt unverzüglich an die zuständige 
oberste Landesgesundheitsbehörde und diese unverzüglich dem Robert Koch-
Institut zu melden. Das Robert Koch-Institut hat die Meldung entsprechend den 
internationalen Verpflichtungen an die Weltgesundheitsorganisation zu 
übermitteln. Das Gesundheitsamt darf im Rahmen dieser Vorschrift nicht 
übermitteln  
1. Name, Vorname 
2. Angaben zum Tag der Geburt 
3. Angaben zur Hauptwohnung beziehungsweise zum Aufenthaltsort der 
betroffenen Person 
4. Name des Meldenden. 

(2)  Das Robert Koch-Institut hat die Angaben nach § 11 Abs. 3 der Kommission der 
Europäischen Union und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
umgehend zu übermitteln. 

(3)  Die Länder informieren das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung über unterrichtungspflichtige Tatbestände nach Artikel 6 der 
Entscheidung Nr. 2119/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. September 1998 über die Schaffung eines Netzes für die epidemiologische 
Überwachung und die Kontrolle übertragbarer Krankheiten in der Gemeinschaft 
(ABl. EG Nr. L 268 S. 1) 

 
§ 13 Sentinel-Erhebungen 
 
(1)  Das Robert Koch-Institut kann in Zusammenarbeit mit ausgewählten Einrichtungen 

der Gesundheitsvorsorge oder -versorgung Erhebungen zu Personen, die diese 
Einrichtungen unabhängig von der Erhebung in Anspruch nehmen, koordinieren 
und durchführen zur Ermittlung:  
1. der Verbreitung übertragbarer Krankheiten, wenn diese Krankheiten von großer 
gesundheitlicher Bedeutung für das Gemeinwohl sind und die Krankheiten wegen 
ihrer Häufigkeit oder aus anderen Gründen über Einzelfallmeldungen nicht erfasst 
werden können, 
2. des Anteils der Personen, der gegen bestimmte Erreger nicht immun ist, sofern 
dies notwendig ist, um die Gefährdung der Bevölkerung durch diese 
Krankheitserreger zu bestimmen. Die Erhebungen können auch über anonyme 
unverknüpfbare Testungen an Restblutproben oder anderem geeigneten Material 
erfolgen. Werden personenbezogene Daten verwendet, die bereits bei der 
Vorsorge oder Versorgung erhoben wurden, sind diese zu anonymisieren. Bei den 
Erhebungen dürfen keine Daten erhoben werden, die eine Identifizierung der in die 
Untersuchung einbezogenen Personen erlauben. 
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(2)  Die an einer Sentinel-Erhebung nach Absatz 1 freiwillig teilnehmenden Ärzte, die 
verantwortlichen ärztlichen Leiter von Krankenhäusern oder anderen 
medizinischen Einrichtungen einschließlich der Untersuchungsstellen berichten 
dem Robert Koch-Institut auf einem von diesem erstellten Formblatt oder anderem 
geeigneten Datenträger über die Beobachtungen und Befunde entsprechend den 
Festlegungen nach § 14 und übermitteln gleichzeitig die für die Auswertung 
notwendigen Angaben zur Gesamtzahl und zur statistischen Zusammensetzung 
der im gleichen Zeitraum betreuten Personen.(3) Bei Sentinel-Erhebungen sind die 
jeweils zuständigen Landesbehörden zu beteiligen. 

 
§ 14  Auswahl der über Sentinel-Erhebungen zu überwa chenden Krankheiten 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung legt im Benehmen mit den 
jeweils zuständigen obersten Landesgesundheitsbehörden fest, welche Krankheiten und 
Krankheitserreger durch Erhebungen nach § 13 überwacht werden. Die obersten 
Landesgesundheitsbehörden können zusätzliche Sentinel-Erhebungen durchführen. 
 
§ 15  Anpassung der Meldepflicht an die epidemische  Lage 
 
(1)  Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, 

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Meldepflicht für die 
in § 6 aufgeführten Krankheiten oder die in § 7 aufgeführten Krankheitserreger 
aufzuheben, einzuschränken oder zu erweitern oder die Meldepflicht auf andere 
übertragbare Krankheiten oder Krankheitserreger auszudehnen, soweit die 
epidemische Lage dies zulässt oder erfordert. 

(2) In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung die Rechtsverordnung 
ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. Eine auf der Grundlage des 
Satzes 1 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem In-Kraft-Treten außer 
Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert 
werden. 

(3)  Solange das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung von der 
Ermächtigung nach Absatz 1 keinen Gebrauch macht, sind die Landesregierungen 
zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 ermächtigt, sofern die 
Meldepflicht nach diesem Gesetz hierdurch nicht eingeschränkt oder aufgehoben 
wird. Sie können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen 
übertragen. 

 
§ 16  Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde 
 
(1)  Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit 

führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die 
zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem 
Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren. Die bei diesen 
Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke dieses 
Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 

(2)  In den Fällen des Absatzes 1 sind die Beauftragten der zuständigen Behörde und 
des Gesundheitsamtes zur Durchführung von Ermittlungen und zur Überwachung 
der angeordneten Maßnahmen berechtigt, Grundstücke, Räume, Anlagen und 
Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art zu betreten und Bücher oder sonstige 
Unterlagen einzusehen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge 
anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur 
Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. Der Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt ist verpflichtet, den Beauftragten der zuständigen Behörde und des 
Gesundheitsamtes Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und 
Verkehrsmittel sowie sonstige Gegenstände zugänglich zu machen. Personen, die 
über die in Absatz 1 genannten Tatsachen Auskunft geben können, sind 
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verpflichtet, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte insbesondere über den 
Betrieb und den Betriebsablauf einschließlich dessen Kontrolle zu erteilen und 
Unterlagen einschließlich dem tatsächlichen Stand entsprechende technische 
Pläne vorzulegen. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde; Entsprechendes gilt für die Vorlage von Unterlagen. 

(3)  Soweit es die Aufklärung der epidemischen Lage erfordert, kann die zuständige 
Behörde Anordnungen über die Übergabe von in Absatz 2 genannten 
Untersuchungsmaterialien zum Zwecke der Untersuchung und Verwahrung an 
Institute des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder andere vom Land zu 
bestimmende Einrichtungen treffen. 

(4)  Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 Abs. 1 
Grundgesetz ) wird im Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt. 

(5)  Wenn die von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Personen 
geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für 
die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 und 2 betroffenen Person, soweit die Sorge für die Person des 
Betroffenen zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(6)  Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Vorschlag des Gesundheitsamtes von 
der zuständigen Behörde angeordnet. Kann die zuständige Behörde einen 
Vorschlag des Gesundheitsamtes nicht rechtzeitig einholen, so hat sie das 
Gesundheitsamt über die getroffene Maßnahme unverzüglich zu unterrichten. 

(7)  Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen 
selbst anordnen. Es hat die zuständige Behörde unverzüglich hiervon zu 
unterrichten. Diese kann die Anordnung ändern oder aufheben. Wird die 
Anordnung nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Unterrichtung 
aufgehoben, so gilt sie als von der zuständigen Behörde getroffen. 

(8)  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 
3 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 
 
4. Abschnitt    Verhütung übertragbarer Krankheiten    
   

Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde  
Besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde, Rechtsverordnungen durch die 
Länder  
Behördlich angeordnete Entseuchungen, Entwesungen; Bekämpfung von 
Krankheitserreger übertragenden Wirbeltieren, Kosten  
Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen  
Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe  
Impfstoffe  
Impfausweis  
Nosokomiale Infektionen, Resistenzen  

 
 
§ 16  Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörde 
 
(1)  Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer übertragbaren Krankheit 

führen können, oder ist anzunehmen, dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die 
zuständige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem 
Einzelnen oder der Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren. Die bei diesen 
Maßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke dieses 
Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 
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(2)  In den Fällen des Absatzes 1 sind die Beauftragten der zuständigen Behörde und 
des Gesundheitsamtes zur Durchführung von Ermittlungen und zur Überwachung 
der angeordneten Maßnahmen berechtigt, Grundstücke, Räume, Anlagen und 
Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art zu betreten und Bücher oder sonstige 
Unterlagen einzusehen und hieraus Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge 
anzufertigen sowie sonstige Gegenstände zu untersuchen oder Proben zur 
Untersuchung zu fordern oder zu entnehmen. Der Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt ist verpflichtet, den Beauftragten der zuständigen Behörde und des 
Gesundheitsamtes Grundstücke, Räume, Anlagen, Einrichtungen und 
Verkehrsmittel sowie sonstige Gegenstände zugänglich zu machen. Personen, die 
über die in Absatz 1 genannten Tatsachen Auskunft geben können, sind 
verpflichtet, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte insbesondere über den 
Betrieb und den Betriebsablauf einschließlich dessen Kontrolle zu erteilen und 
Unterlagen einschließlich dem tatsächlichen Stand entsprechende technische 
Pläne vorzulegen. Der Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
aussetzen würde; Entsprechendes gilt für die Vorlage von Unterlagen. 

(3)  Soweit es die Aufklärung der epidemischen Lage erfordert, kann die zuständige 
Behörde Anordnungen über die Übergabe von in Absatz 2 genannten 
Untersuchungsmaterialien zum Zwecke der Untersuchung und Verwahrung an 
Institute des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder andere vom Land zu 
bestimmende Einrichtungen treffen. 

(4)  Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 Abs. 1 
Grundgesetz ) wird im Rahmen der Absätze 2 und 3 eingeschränkt. 

(5)  Wenn die von Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 betroffenen Personen 
geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, hat derjenige für 
die Erfüllung der genannten Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für die Person 
zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Maßnahmen nach 
den Absätzen 1 und 2 betroffenen Person, soweit die Sorge für die Person des 
Betroffenen zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(6)  Die Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Vorschlag des Gesundheitsamtes von 
der zuständigen Behörde angeordnet. Kann die zuständige Behörde einen 
Vorschlag des Gesundheitsamtes nicht rechtzeitig einholen, so hat sie das 
Gesundheitsamt über die getroffene Maßnahme unverzüglich zu unterrichten. 

(7)  Bei Gefahr im Verzuge kann das Gesundheitsamt die erforderlichen Maßnahmen 
selbst anordnen. Es hat die zuständige Behörde unverzüglich hiervon zu 
unterrichten. Diese kann die Anordnung ändern oder aufheben. Wird die 
Anordnung nicht innerhalb von zwei Arbeitstagen nach der Unterrichtung 
aufgehoben, so gilt sie als von der zuständigen Behörde getroffen. 

(8)  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 
3 haben keine aufschiebende Wirkung. 

 
§ 18  Behördlich angeordnete Entseuchungen, Entwesu ngen, Bekämpfung von  

Krankheitserreger übertragenden Wirbeltieren, Koste n 
 
(1)  Zum Schutz des Menschen vor übertragbaren Krankheiten dürfen bei behördlich 

angeordneten Entseuchungen (Desinfektion), Entwesungen (Bekämpfung von 
Nichtwirbeltieren) und Maßnahmen zur Bekämpfung von Wirbeltieren, durch die 
Krankheitserreger verbreitet werden können, nur Mittel und Verfahren verwendet 
werden, die von der zuständigen Bundesoberbehörde in einer Liste im 
Bundesgesundheitsblatt bekannt gemacht worden sind. Die Aufnahme in die Liste 
erfolgt nur, wenn die Mittel und Verfahren hinreichend wirksam sind und keine 
unvertretbaren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt haben. 

(2)  Zuständige Bundesoberbehörde für die Bekanntmachung der Liste ist bei  
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1.Mitteln und Verfahren zur Entseuchung das Robert Koch-Institut, das die 
Wirksamkeit prüft, im Einvernehmen mit  

a)dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das die 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit prüft, und  
b)dem Umweltbundesamt, das die Auswirkungen auf die Umwelt prüft,  

2.Mitteln und Verfahren zur Entwesung und zur Bekämpfung von Wirbeltieren das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im Einvernehmen  

a) mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung, das die Wirksamkeit 
mit Ausnahme der dem Umweltbundesamt zugewiesenen 
Prüfungen und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
mit Ausnahme der dem Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte zugewiesenen Prüfung prüft,  

b) mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das 
die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit prüft, soweit es 
nach § 77 Abs. 1 des Arzneimittelgesetzes für die Zulassung 
zuständig ist, und  

c) mit dem Umweltbundesamt, das die Wirksamkeit von Mitteln und 
Verfahren zur Entwesung sowie zur Bekämpfung von Ratten und 
Mäusen und die Auswirkungen auf die Umwelt prüft; die Prüfungen 
zur Feststellung der Wirksamkeit sind an den betreffenden 
Schädlingen unter Einbeziehung von Wirtstieren bei parasitären 
Nichtwirbeltieren vorzunehmen, soweit die Mittel oder Verfahren 
nicht nach dem Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen nach dem 
Tilgungsprinzip gleichwertig geprüft und zugelassen sind. Die 
Prüfungen können durch eigene Untersuchungen der zuständigen 
Bundesbehörde oder auf der Grundlage von im Auftrag der 
zuständigen Bundesbehörde durchgeführten 
Sachverständigengutachten erfolgen. Soweit die Mittel nach Satz 1 
Nr. 1 Wirkstoffe enthalten, die in zugelassenen oder in der 
Zulassungsprüfung befindlichen Pflanzenschutzmitteln enthalten 
sind, erfolgt die Bekanntmachung der Liste im Benehmen mit dem 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. 

(3)  Das Robert Koch-Institut und das Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit erheben für Amtshandlungen nach den Absätzen 1 und 2 
Kosten (Gebühren und Auslagen). 

(4)  Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 
gebührenpflichtigen Tatbestände der Amtshandlungen nach Absatz 1, soweit 
dieser Mittel und Verfahren zur Entseuchung betrifft, und Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
und Satz 2 und 3 näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze 
vorzusehen. Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände der 
Amtshandlungen nach Absatz 1, soweit dieser Mittel und Verfahren zur Entwesung 
und zur Bekämpfung von Wirbeltieren betrifft, und Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 
2 näher zu bestimmen und dabei feste Sätze oder Rahmensätze vorzusehen. 

(5)  Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
Einzelheiten des Listungsverfahrens nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 festzulegen. Das 
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Einzelheiten des Listungsverfahrens nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 festzulegen. 
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§ 19  Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen F ällen 
 
(1) Das Gesundheitsamt bietet bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten und 

Tuberkulose Beratung und Untersuchung an oder stellt diese in Zusammenarbeit 
mit anderen medizinischen Einrichtungen sicher. Diese sollen für Personen, deren 
Lebensumstände eine erhöhte Ansteckungsgefahr für sich oder andere mit sich 
bringen, auch aufsuchend angeboten werden und können im Einzelfall die 
ambulante Behandlung durch einen Arzt des Gesundheitsamtes umfassen, soweit 
dies zur Verhinderung der Weiterverbreitung der sexuell übertragbaren 
Krankheiten und der Tuberkulose erforderlich ist. Die Angebote können bezüglich 
sexuell übertragbarer Krankheiten anonym in Anspruch genommen werden, soweit 
hierdurch die Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen nach Absatz 2 
nicht gefährdet wird. 

(2)  Die Kosten der Untersuchung und Behandlung werden getragen:  
1. von den Trägern der Krankenversicherung nach dem fünften Abschnitt des 
dritten Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch , falls die Person bei einer 
Krankenkasse nach § 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch versichert ist, 
2. im Übrigen aus öffentlichen Mitteln, falls die Person die Kosten der 
Untersuchung oder Behandlung nicht selbst tragen kann; des Nachweises des 
Unvermögens bedarf es nicht, wenn dieses offensichtlich ist oder die Gefahr 
besteht, dass die Inanspruchnahme anderer Zahlungspflichtiger die Durchführung 
der Untersuchung oder Behandlung erschweren würde. Wenn bei der 
Untersuchung oder der Feststellung der Behandlungsbedürftigkeit der 
Kostenträger noch nicht feststeht, werden die Kosten vorläufig aus öffentlichen 
Mitteln übernommen. Der Kostenträger ist zur Erstattung verpflichtet. 

 
§ 20  Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezi fischen Prophylaxe 
 
(1)  Die zuständige obere Bundesbehörde, die obersten Landesgesundheitsbehörden 

und die von ihnen beauftragten Stellen sowie die Gesundheitsämter informieren 
die Bevölkerung über die Bedeutung von Schutzimpfungen und anderen 
Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer Krankheiten. 

(2)  Beim Robert Koch-Institut wird eine Ständige Impfkommission eingerichtet. Die 
Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung bedarf. Die 
Kommission gibt Empfehlungen zur Durchführung von Schutzimpfungen und zur 
Durchführung anderer Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe übertragbarer 
Krankheiten und entwickelt Kriterien zur Abgrenzung einer üblichen Impfreaktion 
und einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden 
gesundheitlichen Schädigung. Die Mitglieder der Kommission werden vom 
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung im Benehmen mit den 
obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Soziale Sicherung, der obersten Landesgesundheitsbehörden, 
des Robert Koch-Institutes und des Paul-Ehrlich-Institutes nehmen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen teil. Weitere Vertreter von Bundesbehörden können 
daran teilnehmen. Die Empfehlungen der Kommission werden von dem Robert 
Koch-Institut den obersten Landesgesundheitsbehörden übermittelt und 
anschließend veröffentlicht. 

(3)  Die obersten Landesgesundheitsbehörden sollen öffentliche Empfehlungen für 
Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe auf der 
Grundlage der jeweiligen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission 
aussprechen. 

(4)  Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, 
nach Anhörung der Ständigen Impfkommission und der Spitzenverbände der 
gesetzlichen Krankenkassen durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
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Bundesrates zu bestimmen, dass die Kosten für bestimmte Schutzimpfungen von 
den Trägern der Krankenversicherung nach dem dritten Abschnitt des dritten 
Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch getragen werden, falls die Person 
bei einer Krankenkasse nach § 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch versichert 
ist. In der Rechtsverordnung können auch Regelungen zur Erfassung und 
Übermittlung von anonymisierten Daten über durchgeführte Schutzimpfungen 
getroffen werden. 

(5)  Die obersten Landesgesundheitsbehörden können bestimmen, dass die 
Gesundheitsämter unentgeltlich Schutzimpfungen oder andere Maßnahmen der 
spezifischen Prophylaxe gegen bestimmte übertragbare Krankheiten durchführen. 

(6)  Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass 
bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen 
der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben, wenn eine übertragbare 
Krankheit mit klinisch schweren Verlaufsformen auftritt und mit ihrer epidemischen 
Verbreitung zu rechnen ist. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit ( 
Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz ) kann insoweit eingeschränkt werden. Ein 
nach dieser Rechtsverordnung Impfpflichtiger, der nach ärztlichem Zeugnis ohne 
Gefahr für sein Leben oder seine Gesundheit nicht geimpft werden kann, ist von 
der Impfpflicht freizustellen; dies gilt auch bei anderen Maßnahmen der 
spezifischen Prophylaxe. § 15 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(7)  Solange das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung von der 
Ermächtigung nach Absatz 6 keinen Gebrauch macht, sind die Landesregierungen 
zum Erlass einer Rechtsverordnung nach Absatz 6 ermächtigt. Die 
Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
obersten Landesgesundheitsbehörden übertragen. Das Grundrecht der 
körperlichen Unversehrtheit ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz ) kann insoweit 
eingeschränkt werden. 

 
§ 21  Impfstoffe  
 
Bei einer auf Grund dieses Gesetzes angeordneten oder einer von der obersten 
Landesgesundheitsbehörde öffentlich empfohlenen Schutzimpfung oder einer Impfung 
nach § 17 Abs. 4 des Soldatengesetzes dürfen Impfstoffe verwendet werden, die 
Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen 
Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit 
( Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz ) wird insoweit eingeschränkt. 
 
§ 22  Impfausweis 
 
(1)  Der impfende Arzt hat jede Schutzimpfung unverzüglich in einen Impfausweis 

nach Absatz 2 einzutragen oder, falls der Impfausweis nicht vorgelegt wird, eine 
Impfbescheinigung auszustellen. Der impfende Arzt hat den Inhalt der 
Impfbescheinigung auf Verlangen in den Impfausweis einzutragen. Im Falle seiner 
Verhinderung hat das Gesundheitsamt die Eintragung nach Satz 2 vorzunehmen. 

(2)  Der Impfausweis oder die Impfbescheinigung muss über jede Schutzimpfung 
enthalten:  
1. Datum der Schutzimpfung 
2. Bezeichnung und Chargen-Bezeichnung des Impfstoffes 
3. Name der Krankheit, gegen die geimpft wird 
4. Namen und Anschrift des impfenden Arztes sowie 
5. Unterschrift des impfenden Arztes oder Bestätigung der Eintragung des 
Gesundheitsamtes. 

(3)  Im Impfausweis ist in geeigneter Form auf das zweckmäßige Verhalten bei 
ungewöhnlichen Impfreaktionen und auf die sich gegebenenfalls aus den §§ 60 bis 
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64 ergebenden Ansprüche bei Eintritt eines Impfschadens sowie auf Stellen, bei 
denen diese geltend gemacht werden können, hinzuweisen. 

 
§ 23  Nosokomiale Infektionen, Resistenzen 
 
(1)  Leiter von Krankenhäusern und von Einrichtungen für ambulantes Operieren sind 

verpflichtet, die vom Robert Koch-Institut nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b 
festgelegten nosokomialen Infektionen und das Auftreten von Krankheitserregern 
mit speziellen Resistenzen und Multiresistenzen fortlaufend in einer gesonderten 
Niederschrift aufzuzeichnen und zu bewerten. Die Aufzeichnungen nach Satz 1 
sind zehn Jahre aufzubewahren. Dem zuständigen Gesundheitsamt ist auf 
Verlangen Einsicht in die Aufzeichnungen zu gewähren. 

(2)  Beim Robert Koch-Institut wird eine Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention eingerichtet. Die Kommission gibt sich eine 
Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministeriums für Gesundheit 
und Soziale Sicherung bedarf. Die Kommission erstellt Empfehlungen zur 
Prävention nosokomialer Infektionen sowie zu betrieblichorganisatorischen und 
baulich-funktionellen Maßnahmen der Hygiene in Krankenhäusern und anderen 
medizinischen Einrichtungen. Die Empfehlungen der Kommission werden von dem 
Robert Koch-Institut veröffentlicht. Die Mitglieder der Kommission werden vom 
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung im Benehmen mit den 
obersten Landesgesundheitsbehörden berufen. Vertreter des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Soziale Sicherung, der obersten Landesgesundheitsbehörden 
und des Robert Koch-Institutes nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teil. 

 
 
 
5. Abschnitt    Bekämpfung übertragbarer Krankheite n  
    Behandlung übertragbarer Krankheiten  
 

Ermittlungen, Unterrichtungspflichten des Gesundheitsamtes bei Blut-, Organ- 
oder Gewebespendern  
Durchführung  
Teilnahme des behandelnden Arztes  
Schutzmaßnahmen  
Beobachtung  
Quarantäne  
Berufliches Tätigkeitsverbot  
Erlass von Rechtsverordnungen  

 
§ 24  Behandlung übertragbarer Krankheiten 
 
Die Behandlung von Personen, die an einer der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 5 oder § 
34 Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind 
oder die mit einem Krankheitserreger nach § 7 infiziert sind, ist insoweit im Rahmen der 
berufsmäßigen Ausübung der Heilkunde nur Ärzten gestattet. Satz 1 gilt entsprechend bei 
sexuell übertragbaren Krankheiten und für Krankheiten oder Krankheitserreger, die durch 
eine Rechtsverordnung auf Grund des § 15 Abs. 1 in die Meldepflicht einbezogen sind. 
Als Behandlung im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch der direkte und indirekte Nachweis 
eines Krankheitserregers für die Feststellung einer Infektion oder übertragbaren 
Krankheit; § 46 gilt entsprechend. 
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§ 25  Ermittlungen, Unterrichtungspflichten des Ges undheitsamtes bei Blut-, 

Organ-  oder Gewebespendern 
 
(1)  Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, 

ansteckungsverdächtig oder Ausscheider ist oder dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so stellt das Gesundheitsamt die 
erforderlichen Ermittlungen an, insbesondere über Art, Ursache, 
Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit. 

(2)  Ergibt sich oder ist anzunehmen, dass jemand, der an einer meldepflichtigen 
Krankheit erkrankt oder mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger infiziert ist 
oder dass ein Verstorbener, der an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt oder 
mit einem meldepflichtigen Krankheitserreger infiziert war, nach dem vermuteten 
Zeitpunkt der Infektion Blut-, Organ- oder Gewebespender war, so hat das 
Gesundheitsamt, wenn es sich dabei um eine durch Blut, Blutprodukte, Gewebe 
oder Organe übertragbare Krankheit oder Infektion handelt, die zuständigen 
Behörden von Bund und Ländern unverzüglich über den Befund oder Verdacht zu 
unterrichten. Es meldet dabei die ihm bekannt gewordenen Sachverhalte. Bei 
Spendern vermittlungspflichtiger Organe ( § 9 Satz 2 des 
Transplantationsgesetzes ) hat das Gesundheitsamt auch die nach § 11 des 
Transplantationsgesetzes errichtete oder bestimmte Koordinierungsstelle, bei 
sonstigen Organ- und Gewebespendern nach den §§ 3 , 4 oder 8 des 
Transplantationsgesetzes das Transplantationszentrum, in dem das Organ 
übertragen wurde oder übertragen werden soll, nach den Sätzen 1 und 2 zu 
unterrichten. 

 
§ 26  Durchführung 
 
(1) Für die Durchführung der Ermittlungen nach § 25 Abs. 1 gilt § 16 Abs. 2 , 3 , 5 und 

8 entsprechend. 
(2)  Die in § 25 Abs. 1 genannten Personen können durch das Gesundheitsamt 

vorgeladen werden. Sie können durch das Gesundheitsamt verpflichtet werden, 
Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen 
zu lassen, insbesondere die erforderlichen äußerlichen Untersuchungen, 
Röntgenuntersuchungen, Tuberkulintestungen, Blutentnahmen und Abstriche von 
Haut und Schleimhäuten durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden 
sowie das erforderliche Untersuchungsmaterial auf Verlangen bereitzustellen. 
Darüber hinausgehende invasive Eingriffe sowie Eingriffe, die eine Betäubung 
erfordern, dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen vorgenommen werden; § 16 
Abs. 5 gilt nur entsprechend, wenn der Betroffene einwilligungsunfähig ist. Die bei 
den Untersuchungen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke 
dieses Gesetzes verarbeitet und genutzt werden. 

(3) Den Ärzten des Gesundheitsamtes und dessen ärztlichen Beauftragten ist vom 
Gewahrsamsinhaber die Untersuchung der in § 25 genannten Verstorbenen zu 
gestatten. Die zuständige Behörde kann gegenüber dem Gewahrsamsinhaber die 
innere Leichenschau anordnen, wenn dies vom Gesundheitsamt für erforderlich 
gehalten wird. 

(4)  Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz ), der Freiheit der Person ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz ) und 
der Unverletzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz ) werden 
insoweit eingeschränkt. 

 
§ 27  Teilnahme des behandelnden Arztes 
 
Der behandelnde Arzt ist berechtigt, mit Zustimmung des Patienten an den 
Untersuchungen nach § 26 sowie an der inneren Leichenschau teilzunehmen. 
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§  28 Schutzmaßnahmen 
 
(1)  Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 

Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde die 
notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 
genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich ist. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die 
zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer 
größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten 
oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; 
sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu 
verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen 
Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. Eine Heilbehandlung darf nicht 
angeordnet werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person ( Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 Grundgesetz ), der Versammlungsfreiheit ( Artikel 8 Grundgesetz ) und der 
Unverletzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz ) werden insoweit 
eingeschränkt. 

(2)  Für Maßnahmen nach Absatz 1 gilt § 16 Abs. 5 bis 8 , für ihre Überwachung 
außerdem § 16 Abs. 2 entsprechend. 

 
§ 29  Beobachtung 
 
(1)  Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können 

einer Beobachtung unterworfen werden. 
(2)  Wer einer Beobachtung nach Absatz 1 unterworfen ist, hat die erforderlichen 

Untersuchungen durch die Beauftragten des Gesundheitsamtes zu dulden und 
den Anordnungen des Gesundheitsamtes Folge zu leisten. § 26 Abs. 2 gilt 
entsprechend. Eine Person nach Satz 1 ist ferner verpflichtet, den Beauftragten 
des Gesundheitsamtes zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung den 
Zutritt zu seiner Wohnung zu gestatten, auf Verlangen ihnen über alle seinen 
Gesundheitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben und im Falle des 
Wechsels der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich 
dem bisher zuständigen Gesundheitsamt Anzeige zu erstatten. Die Anzeigepflicht 
gilt auch bei Änderungen einer Tätigkeit im Lebensmittelbereich im Sinne von § 42 
Abs. 1 Satz 1 oder in Einrichtungen im Sinne von § 36 Abs. 1 sowie beim Wechsel 
einer Gemeinschaftseinrichtung im Sinne von § 33 . § 16 Abs. 2 Satz 4 gilt 
entsprechend. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit ( Artikel 2 Abs. 2 
Satz 1 Grundgesetz ), der Freiheit der Person ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 
Grundgesetz ) und der Unverletzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 Abs. 1 
Grundgesetz ) werden insoweit eingeschränkt. 

 
§ 30  Quarantäne 
 
(1)  Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder 

an von Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder 
dessen verdächtig sind, unverzüglich in einem Krankenhaus oder einer für diese 
Krankheiten geeigneten Einrichtung abgesondert werden. Bei sonstigen Kranken 
sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern kann 
angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst 
geeigneter Weise abgesondert werden, bei Ausscheidern jedoch nur, wenn sie 
andere Schutzmaßnahmen nicht befolgen, befolgen können oder befolgen würden 
und dadurch ihre Umgebung gefährden. 

(2) Kommt der Betroffene den seine Absonderung betreffenden Anordnungen nicht 
nach oder ist nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen, dass er solchen 
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Anordnungen nicht ausreichend Folge leisten wird, so ist er zwangsweise durch 
Unterbringung in einem abgeschlossenen Krankenhaus oder einem 
abgeschlossenen Teil eines Krankenhauses abzusondern. 
Ansteckungsverdächtige und Ausscheider können auch in einer anderen 
geeigneten abgeschlossenen Einrichtung abgesondert werden. Das Grundrecht 
der Freiheit der Person ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz ) kann insoweit 
eingeschränkt werden. Das Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei 
Freiheitsentziehungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
316-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. August 1998 (BGBl. I S. 2461), gilt entsprechend. 

(3)  Der Abgesonderte hat die Anordnungen des Krankenhauses oder der sonstigen 
Absonderungseinrichtung zu befolgen und die Maßnahmen zu dulden, die der 
Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Einrichtung oder der 
Sicherung des Unterbringungszwecks dienen. Insbesondere dürfen ihm 
Gegenstände, die unmittelbar oder mittelbar einem Entweichen dienen können, 
abgenommen und bis zu seiner Entlassung anderweitig verwahrt werden. Für ihn 
eingehende oder von ihm ausgehende Pakete und schriftliche Mitteilungen können 
in seinem Beisein geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zur Sicherung 
des Unterbringungszwecks erforderlich ist. Die bei der Absonderung erhobenen 
personenbezogenen Daten sowie die über Pakete und schriftliche Mitteilungen 
gewonnenen Erkenntnisse dürfen nur für Zwecke dieses Gesetzes verarbeitet und 
genutzt werden. Postsendungen von Gerichten, Behörden, gesetzlichen 
Vertretern, Rechtsanwälten, Notaren oder Seelsorgern dürfen weder geöffnet noch 
zurückgehalten werden; Postsendungen an solche Stellen oder Personen dürfen 
nur geöffnet und zurückgehalten werden, soweit dies zum Zwecke der 
Entseuchung notwendig ist. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit ( 
Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz ), der Freiheit der Person ( Artikel 2 Abs. 2 
Satz 2 Grundgesetz ) und das Grundrecht des Brief- und Postgeheimnisses ( 
Artikel 10 Grundgesetz ) werden insoweit eingeschränkt. 

(4)  Der behandelnde Arzt und die zur Pflege bestimmten Personen haben freien 
Zutritt zu abgesonderten Personen. Dem Seelsorger oder Urkundspersonen muss, 
anderen Personen kann der behandelnde Arzt den Zutritt unter Auferlegung der 
erforderlichen Verhaltensmaßregeln gestatten. 

(5)  Die Träger der Einrichtungen haben dafür zu sorgen, dass das eingesetzte 
Personal sowie die weiteren gefährdeten Personen den erforderlichen Impfschutz 
oder eine spezifische Prophylaxe erhalten. 

(6)  Die Länder haben dafür Sorge zu tragen, dass die nach Absatz 1 Satz 1 
notwendigen Räume, Einrichtungen und Transportmittel zur Verfügung stehen. 

(7)  Die zuständigen Gebietskörperschaften haben dafür zu sorgen, dass die nach 
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 notwendigen Räume, Einrichtungen und 
Transportmittel sowie das erforderliche Personal zur Durchführung von 
Absonderungsmaßnahmen außerhalb der Wohnung zur Verfügung stehen. Die 
Räume und Einrichtungen zur Absonderung nach Absatz 2 sind nötigenfalls von 
den Ländern zu schaffen und zu unterhalten. 

 
§ 31 Berufliches Tätigkeitsverbot 
 
Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen, 
Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern die Ausübung bestimmter beruflicher 
Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. Satz 1 gilt auch für sonstige Personen, die 
Krankheitserreger so in oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer 
Weiterverbreitung besteht. 
 
§ 32  Erlass von Rechtsverordnungen 
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Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 
Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnungen 
entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu 
erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 
andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der Person ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 
2 Grundgesetz ), der Freizügigkeit ( Artikel 11 Abs. 1 Grundgesetz ), der 
Versammlungsfreiheit ( Artikel 8 Grundgesetz ), der Unverletzlichkeit der Wohnung ( 
Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz ) und des Brief- und Postgeheimnisses ( Artikel 10 
Grundgesetz ) können insoweit eingeschränkt werden. 
 
 
 
6. Abschnitt    Zusätzliche Vorschriften für Schule n und sonstige  
    Gemeinschaftseinrichtungen     
 

Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des 
Gesundheitsamtes 34 Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und 
Jugendlichen  
Einhaltung der Infektionshygiene  

 
§ 33  Gemeinschaftseinrichtungen 
 
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen 
überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden, insbesondere 
Kinderkrippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderhorte, Schulen oder sonstige 
Ausbildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager und ähnliche Einrichtungen. 
 
§ 34  Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspfl ichten, Aufgaben des 

Gesundheitsamtes 
 
(1)  Personen, die an  

1.   Cholera 
2.   Diphtherie 
3.   Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4.   virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 
5.   Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6.   Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 
7.   Keuchhusten 
8.   ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
9.   Masern 
10. Meningokokken-Infektion 
11. Mumps 
12. Paratyphus 
13. Pest 
14. Poliomyelitis 
15. Scabies (Krätze) 
16. Scharlach oder sonstigen Streptococcus  
      pyogenesInfektionen 
17. Shigellose 
18. Typhus abdominalis 
19. Virushepatitis A oder E 
20. Windpockenerkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in 
den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, 
Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten ausüben, bei denen sie Kontakt zu 
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den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der 
Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist.  
Satz 1 gilt entsprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der 
Maßgabe, dass sie die dem Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden 
Räume nicht betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen 
und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht teilnehmen dürfen.  
Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 

(2)  Ausscheider von  
1.   Vibrio cholerae O 1 und O 139 
2.   Corynebacterium diphtheriae, Toxin bildend 
3.   Salmonella Typhi 
4.   Salmonella Paratyphi 
5.   Shigella sp. 
6.   enterohämorrhagischen E. coli (EHEC)dürfen nur mit Zustimmung des 
Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem Ausscheider und der 
Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der 
Gemeinschaftseinrichtung benutzen und an Veranstaltungen der 
Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen.( 

3)  Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft 
nach ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf  
1.   Cholera 
2.   Diphtherie 
3.   Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 
4.   virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 
5.   Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 
6.   ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 
7.   Masern 
8.   Meningokokken-Infektion 
9.   Mumps 
10. Paratyphus 
11. Pest 
12. Poliomyelitis 
13. Shigellose 
14. Typhus abdominalis 
15. Virushepatitis A oder E aufgetreten ist. 

(4)  Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig 
oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung 
der diese Personen nach den Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu 
sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft den 
Betreuer einer nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Person, soweit die Sorge 
für die Person des Verpflichteten zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

(5)  Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in 
Absatz 1 genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen 
des Absatzes 4 der Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon 
unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung hat 
jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, oder deren 
Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 

(6)  Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 
3 aufgeführten Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der 
Gemeinschaftseinrichtung das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu 
benachrichtigen und krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. 
Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder mehr gleichartigen, schwerwiegenden 
Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger anzunehmen sind. Eine 
Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber 
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vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts durch eine andere in § 8 genannte 
Person bereits erfolgt ist. 

(7)  Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die in 
§ 33 genannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in 
Verbindung mit Absatz 3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder 
wurden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten Erkrankungen oder der 
Verlausung verhütet werden kann. 

(8)  Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung 
anordnen, dass das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten 
Verdachtes ohne Hinweis auf die Person in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt 
gegeben wird. 

(9)  Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in 
oder an sich tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, 
kann die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 

(10)  Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen 
sollen die betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die 
Bedeutung eines vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der 
Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes und über die Prävention 
übertragbarer Krankheiten aufklären. 

(11)  Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das 
Gesundheitsamt oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und 
die hierbei gewonnenen aggregierten und anonymisierten Daten über die oberste 
Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut zu übermitteln. 

 
§ 35  Belehrung für Personen in der Betreuung von K indern und Jugendlichen 
 
Personen, die in den in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen Lehr-, Erziehungs-, 
Pflege-, Aufsichts- oder sonstige regelmäßige Tätigkeiten ausüben und Kontakt mit den 
dort Betreuten haben, sind vor erstmaliger Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren 
mindestens im Abstand von zwei Jahren von ihrem Arbeitgeber über die gesundheitlichen 
Anforderungen und Mitwirkungsverpflichtungen nach § 34 zu belehren. Über die 
Belehrung ist ein Protokoll zu erstellen, das beim Arbeitgeber für die Dauer von drei 
Jahren aufzubewahren ist.  
Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren entsprechende Anwendung. 
 
§ 36  Einhaltung der Infektionshygiene 
 
(1)  Die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sowie Krankenhäuser, 

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen für ambulantes 
Operieren, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Entbindungseinrichtungen, 
Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes , vergleichbare 
Behandlungs-, Betreuungs- oder Versorgungseinrichtungen sowie 
Obdachlosenunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, 
Spätaussiedler und Flüchtlinge sowie sonstige Massenunterkünfte und 
Justizvollzugsanstalten legen in Hygieneplänen innerbetriebliche 
Verfahrensweisen zur Infektionshygiene fest. Die genannten Einrichtungen 
unterliegen der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt. 

(2)  Zahnarztpraxen sowie Arztpraxen und Praxen sonstiger Heilberufe, in denen i
 nvasive Eingriffe vorgenommen werden, sowie sonstige Einrichtungen und 
Gewerbe, bei denen durch Tätigkeiten am Menschen durch Blut Krankheitserreger 
übertragen werden können, können durch das Gesundheitsamt 
infektionshygienisch überwacht werden. 

(3)  Für die Durchführung der Überwachung gilt § 16 Abs. 2 entsprechend. 
(4)  Personen, die in ein Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim oder eine gleichartige 

Einrichtung im Sinne des § 1 Abs. 1 bis 5 des Heimgesetzes oder in eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose, Flüchtlinge, Asylbewerber oder in eine 
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Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für Spätaussiedler aufgenommen werden 
sollen, haben vor oder unverzüglich nach ihrer Aufnahme der Leitung der 
Einrichtung ein ärztliches Zeugnis darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine 
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer ansteckungsfähigen Lungentuberkulose 
vorhanden sind. Bei Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, 
Asylbewerber oder in eine Erstaufnahmeeinrichtung des Bundes für 
Spätaussiedler muss sich das Zeugnis bei Personen, die das 15. Lebensjahr 
vollendet haben, auf eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erstellte 
Röntgenaufnahme der Lunge stützen; bei erstmaliger Aufnahme darf die Erhebung 
der Befunde nicht länger als sechs Monate, bei erneuter Aufnahme zwölf Monate 
zurückliegen. Bei Schwangeren ist von der Röntgenaufnahme abzusehen; 
stattdessen ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen, dass nach sonstigen Befunden 
eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose nicht zu befürchten ist. § 34 Abs. 4 gilt 
entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Personen, die weniger als drei Tage in eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Obdachlose aufgenommen werden. Personen, die 
nach Satz 1 ein ärztliches Zeugnis vorzulegen haben, sind verpflichtet, die für die 
Ausstellung des Zeugnisses nach Satz 1 und 2 erforderlichen Untersuchungen zu 
dulden. Personen, die in eine Justizvollzugsanstalt aufgenommen werden, sind 
verpflichtet, eine ärztliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten 
einschließlich einer Röntgenaufnahme der Lunge zu dulden. 

(5)  Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung ( Artikel 13 Abs. 1 
Grundgesetz ) sowie der körperlichen Unversehrtheit ( Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz ) wird insoweit eingeschränkt. 

 
 
§ § 37 bis 77 und folgende Abschnitte sind hier nic ht abgedruckt: 
 
7. Abschnitt Wasser    Beschaffenheit von Wasser für den 

menschlichen Gebrauch sowie Schwimm- und Badebeckenwasser, 
Überwachung  

8. Abschnitt    Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim  
Umgang mit Lebensmitteln    Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote  

9. Abschnitt    Tätigkeiten mit Krankheitserregern    Erlaubnispflicht für 
Tätigkeiten mit Krankheitserregern  

10. Abschnitt   Zuständige Behörde    Benennung der Behörde 
   
11. Abschnitt   Angleichung an Gemeinschaftsrecht    Angleichung an  

Gemeinschaftsrecht  
12. Abschnitt   Entschädigung in besonderen Fällen    Entschädigung  
   
13. Abschnitt   Kosten    
  
14. Abschnitt Sondervorschriften    Aufgaben der Bundeswehr und  

des Gesundheitsamtes  
15. Abschnitt   Straf- und Bußgeldvorschriften    Bußgeldvorschriften 
   
16. Abschnitt   Übergangsvorschriften     
 
 


